
Massnahmen zur Behebung von PK-Unter- 
deckungen – neue Bestimmungen vor dem Sturm?
Die Finanzkrise hat vor zehn Jahren zu bedeutenden Unterdeckungen bei Pensionskassen geführt. 
Seither haben sich die Märkte zwar erfreulich erholt, Experten rechnen mittelfristig aber mit einem 
erneuten Sturm. Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) hat rechtzeitig eine 
Weisung zu Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge erlassen.
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Die Finanzkrise der Jahre 2007 und 
2008 hatte bei den Pensionskassen 
Ende 2008 zu einem durchschnittlichen 
Deckungsgrad von unter 95% geführt. 
Rund 60% der Einrichtungen waren in 
Unterdeckung. Seit 2009 haben sich 
die Anlagemärkte erfreulich entwickelt. 
Der Index Pictet BVG 25 Plus zeigt eine 
durchschnittliche Rendite 2009-2017 
von knapp unter 6%. Die Auswirkung der 
demografischen Entwicklung hat jedoch 
einen Teil dieser Rendite beansprucht. 
So ist im gleichen Zeitraum der durch-
schnittliche technische Zinssatz von 
3.5% auf 2.25% gesunken. Aktuell be-
finden sich nur wenige Pensionskassen 
in Unterdeckung. Bei vielen Vorsorgeein-
richtungen besteht allerdings auch keine 
volle Risikofähigkeit, d.h. sie verfügen 
nicht über entsprechende freie Mittel. 

Die Anlageaussichten 2018 erscheinen 
positiv. Trotzdem weisen viele Anlage- 
spezialisten auf Risiken hin. Verluste an 
den Anlagemärkten sowie eine weite-
re Senkung des technischen Zinssatzes 
könnte bei vielen Pensionskassen wie-
der zu einer Unterdeckung führen.

Bringt die Weisung Neuerungen?
Im Oktober 2004 hatte der Bundesrat 
Weisungen über Massnahmen zur Be-
hebung von Unterdeckungen in der be-
ruflichen Vorsorge erlassen. Die Kompe-
tenz zum Erlass von Weisungen ist mit 
Inkrafttreten der Strukturreform auf die 
OAK BV übergegangen. Rechtzeitig vor 
der nächsten Finanzkrise hat die Kom-
mission nun unter dem Titel «Massnah-
men zur Behebung von Unterdeckungen 
in der beruflichen Vorsorge» eine Wei-
sung erlassen, die am 1. Januar 2018 in 
Kraft getreten ist.

Diese übernimmt im Grossen und Gan-
zen die Bestimmungen des Bundes-
rats aus dem Jahr 2004. Die Aufgaben 
des Experten, der Revisionsstelle und 
der Aufsichtsbehörde sind übersichtli-
cher dargestellt. Vorsorgeeinrichtungen 

mit mehreren Vorsorgewerken wer-
den genauer geregelt. Dabei wird aber 
auch massgeblich die bisherige Pra-
xis dieser Institution übernommen. Es 
wurde nun klar definiert, dass sich die 
Weisung auf jedes einzelne Vorsorge-
werk in Unterdeckung bezieht. Damit 
kann sich eine Sammeleinrichtung ge-
samthaft in Überdeckung befinden. Ein 
einzelner Anschluss mit Unterdeckung  
genügt jedoch und die Weisung der 
OAK BV muss umgesetzt werden. Für 
die Prüfer ist nebst der Weisung auch 
der Prüfungshinweis 40 von EXPERT-
suisse, welcher von der OAK BV als all-
gemeinverbindlich erklärt wurde, mass-
gebend. Eine angepasste Version ist im 
ersten Semester 2018 zu erwarten. Dar-
in wurde insbesondere die Berichterstat-
tung von Sammeleinrichtungen in Unter- 
deckung neu geregelt.
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Massnahmen bei Unterdeckung
Die gute Börsensituation der letzten 
Jahre liess das Thema Unterdeckung 
etwas in Vergessenheit geraten. Sicher 
ist, dass dieses Thema (vermutlich mit 
einem Schlag) zurückkehren wird, un- 
sicher ist lediglich der Zeitpunkt.

Die Einhaltung und die Wahrung des  
finanziellen Gleichgewichts ist eine  
Daueraufgabe der Vorsorgeeinrichtung, 
vertreten durch das oberste Organ, den 
Stiftungsrat. In Art. 65 BVG ist der Grund-
satz festgehalten, dass eine Vorsorge-
einrichtung jederzeit Sicherheit dafür 
bieten muss, dass sie die übernomme-
nen Verpflichtungen erfüllen kann. Eine 
zeitlich begrenzte Unterdeckung ist ge-
setzlich toleriert (Art. 65c BVG). Es sind  
allerdings Massnahmen zu ergreifen 
bzw. aufzuzeigen, um die Unterdeckung 
in einer angemessenen Frist zu beheben. 
Die gesetzlichen Leistungen müssen je-
derzeit erbracht werden können.

Sofern eine Unterdeckung eingetreten 
ist, hat das oberste Organ einiges zu be-
achten bzw. umzusetzen:

 � Begründung der Ursache der  
Unterdeckung und Erstellung eines 
Liquiditätsplans

 � Überprüfung, ob die Anlagen mit der 
Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrich-
tung im Einklang stehen

 � Überprüfung, ob die Risiko- und  
Verwaltungskostenbeiträge kosten- 
deckend sind

 � Beurteilung der Entwicklung von  
zukünftigen Ereignissen (u.a. Ent-
wicklung Versichertenbestand) 

 � Erstellung eines Massnahmen- 
konzepts

 � Einbezug des Experten (versiche-
rungstechnischer Bericht im Sinne 
von Art. 41a Abs. 1 BVV 2)

 � Information der Aufsichtsbehörde, 
der Arbeitgeber und der Versicherten 
(Aktive und Rentner)

 � Nachvollziehbare und dokumentier-
te Entscheidungen zwecks Verhinde-
rung von Schadensersatzansprüchen 
gegen die eigene Person

Die ergriffenen Massnahmen müssen 
dem Ausmass der Unterdeckung ent-
sprechen. Eine geringe Unterdeckung 
liegt vor, wenn die Vorsorgeeinrich-
tung diese ohne Sanierungsmassnah-
men gemäss Art. 65d Abs. 3 BVG inner-
halb von fünf Jahren beheben kann. Die  
Sanierungsdauer einer erheblichen  
Unterdeckung sollte nicht länger als fünf 
bis sieben Jahre, maximal jedoch zehn 
Jahre betragen.

Mögliche Sanierungsmassnahmen sind:
 � Verwendungsverzicht auf der Arbeit-
geberbeitragsreserve (keine eigentli-
che Sanierungsmassnahme) 

 � Sanierungsbeiträge Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, definitiver Verzicht auf 
Arbeitgeberbeitragsreserve durch Ar-
beitgeber

 � Sanierungsbeiträge Rentner (nur sehr 
beschränkt möglich)

 � Anpassung des Leistungskatalogs 
(z.B. Umwandlungssatz)

 � Minder- oder Nullverzinsungen;  
Unterschreitung des BVG-Mindest-
zinssatzes

 � Sistierung WEF-Vorbezug

FAZIT
Die neue Weisung der OAK BV 
bringt grundsätzlich nichts Neu-
es. Trotzdem sollte sich der Stif-
tungsrat wieder einmal mit die-
sem Thema auseinandersetzen. 
Viele Vorsorgeeinrichtungen 
haben noch keine volle Risiko-
fähigkeit erlangt. Weitere Sen-
kungen des technischen Zins-
satzes stehen an und müssen 
finanziert werden. Eine Finanz-
krise kann schnell zu einer mass-
geblichen Unterdeckung führen. 
Wir empfehlen, mögliche Sanie-
rungsmassnahmen schon vor ei-
ner Unterdeckung zu evaluieren. 
Das Rettungsboot sollte vor dem 
Sturm bereitstehen.
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Die Sanierungsmassnahmen müssen 
gesetzeskonform sein und auf einer 
reglementarischen Grundlage beruhen. 
Die Massnahmen dürfen weder wohl-
erworbene Rechte verletzen noch eine 
widerrechtliche Rückwirkung haben.  
Sanierungsmassnahmen im Bereich der 
Leistungen sind oftmals mit der Möglich-
keit verbunden, die «verlorenen» Leis-
tungen wieder einzukaufen. 
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